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Die maßgeblichen Quellen hierzu waren das Bundesdatenschutzgesetz, das Urheberrechtgesetz
und das Kunsturhebergesetz. Da diese diesbezüglich der neuen DSGVO nachgeordnet zu sein
scheinen, mag sich da noch etwas verändert haben, bin noch am Einlesen, was davon für
unsere Arbeit, aber auch für mein Hobby Fotografie alles relevant ist.
Der Begriff Veröffentlichung richtet sich letztlich auf das Zuverfügungstellen des Bildes für
einen potentiell unbeschränkten Teilnehmerkreis und dürfte die Weitergabe an Kollegen nicht
unbedingt umfassen. Aber es gibt m.E. etwas anderes zu beachten im Kontext Schule. Digitale
Bilder von Personen gelten als personenbezogene Daten, von denen Schule nur die unbedingt
notwendigen Daten überhaupt erheben und verarbeiten darf. Dazu dürften Schülerfotos nicht
zählen. Und das scheint unabhängig davon zu sein, ob die Schüler und/oder deren Eltern darin
einwilligen. Hier bin ich aber selber noch am genauer nachforschen.
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